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Regulatorische Agenda 2017 für 
Vorstände und Aufsichtsorgane –  
wie geht es weiter?

Hiltrud Thelen-Pischke / Wiebke Sawahn

In der regulatorischen Agenda 2016 wurde 
noch über den ersten Auftakt der Refor-
men des Basel Rahmenwerks Basel  III (auch  
Basel 3.5/Basel IV genannt) berichtet1) – 
 zwischenzeitlich hat die Umsetzung von 
Basel III.5 auf europäischer Ebene mit den 
aktuellen Entwürfen zu umfassenden An-
passungen der CRD IV/CRR und der BRRD 
bereits ordentlich Fahrt aufgenommen. Da-
bei betont die EU-Kommission, dass Europa 
einen starken Bankensektor, der die Wirt-
schaft finanziert, benötigt. Bankenkredite 
seien notwendig, damit Unternehmen in-
vestieren und Privathaushalte planen könn-
ten. Allerdings müssten die EU-Regelungen 
zum Zweck der Risikominderung und den 
internationalen Entwicklungen in Basel und 
beim FSB folgend aktualisiert werden.2)

Das regulatorische Rahmenwerk und  
die drei Säulen

Bevor die regulatorischen Neuerungen 
ausführlicher erläutert werden, soll ein 
kurzer Rückblick helfen, die aktuell anste-
henden Themen in das gesamte regulatori-
sche Rahmenwerk mit den bekannten drei 
Säulen einzuordnen.

Die erste große Welle aufsichtlicher Refor-
men startete mit dem Basel-II-Rahmen-
werk – auf EU-Ebene CRD – kurz vor 
 Beginn der Finanzkrise 2007/2008. Als 
Richtlinie erlassen, musste die CRD in nati-
onales Recht implementiert werden. Das 
Basel-II-Rahmenwerk sollte die Sicherheit 
und Solidität des Finanzsystems stärken. 
Dies erfolgte über drei Säulen: gesetzliche 
Mindestkapitalanforderungen in Abhän-
gigkeit von den eingegangenen Risiken 
nach Säule I; internes Risikomanagement 
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Regulatorische Themen bleiben für die 
Kreditwirtschaft ein Dauerthema. Wie in 
den Vorjahren betrachten die Autorinnen 
die regulatorischen Vorhaben in Deutsch-
land, Europa und international. Allein auf 
nationaler Ebene sprechen sie dabei elf 
Vorhaben an, die in einem mehr oder weni-
ger weiten Umsetzungsstadium sind. Aber 
auch auf europäischer und internationaler 
Ebene sehen sie die zuständigen Gremien 
auch weiterhin aktiv. Dass Themen wie 
die Unternehmenskultur, die Governance 
und der Verbraucherschutz auf der Agen-
da weit oben stehen, halten sie angesichts 
neuer technologischer Entwicklungen, 
etwa bei den Zahlungsdiensten, auf digi-
talen Marktplätzen für die Kreditversor-
gung oder bei der Vermögensanlage, für 
gerechtfertigt. (Red.)

in den Banken und qualitative Bankenauf-
sicht mit dem in der Säule II verankerten 
aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewer-
tungsprozess (SREP); Erweiterung der Of-
fenlegungspflichten zur Stärkung der 
Marktdisziplin nach Säule III. 

In Basel und Brüssel erfolgten weitere Ad-
hoc-Reparaturen während der Finanz-
marktkrise im Hinblick auf die Behandlun-
gen von Verbriefungspositionen und die 
Ermittlung des Marktrisikos.3) Ende 2010 
verabschiedete der Baseler Ausschuss die 
wesentlichen Regelungen von Basel III: 
Vorgaben für die Höhe und Qualität des 
regulatorischen Kapitals nach der Säule I, 

die Begrenzung der Verschuldung mittels 
Einführung einer Leverage Ratio sowie die 
Anforderungen an die Liquidität.

Sicherstellung der Solvenz  
auf Institutsebene

Große Sorgen macht den Aufsehern welt-
weit die potenzielle Abwicklung von be-
deutenden international tätigen Banken 
(G-SIB). Daher hat das Financial Stability 
Board (FSB) beschlossen, dass diese G-SIB 
eine Mindestverlustabsorptionsfähigkeit 
vorhalten (TLAC) müssen.4) Auf EU-Ebene 
müssen diese Anforderungen mit den indi-
viduellen MREL-Vorgaben zum Bail-in und 
den CRR-Mindestkapitalquoten in Ein-
klang gebracht werden. 

Die Sicherstellung der Solvenz auf Instituts-
ebene ist die eine Sache und seit der Fi-
nanzkrise ganz oben auf der regulatori-
schen Agenda. Genauso wichtig sind aber 
auch die Vorgaben rund um den Anleger-
schutz, die Finanzmärkte und den Verbrau-
cherschutz. Den Banken, die auch Wert-
papierdienstleistungen anbieten, stehen 
 insoweit 2017 eine ganze Reihe organisato-
rischer Neuerungen ins Haus, die mit der 
Umsetzung beziehungsweise der unmittel-
baren Anwendung von EU-Gesetzen zu-
sammenhängen. 

Die im November 2007 in Kraft getretene 
ursprüngliche Fassung der Richtlinie über 
Märkte für Finanzinstrumente (MiFID)5) 

 regelte die Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen im Zusammenhang mit 
 Finanzinstrumenten durch Banken und 
Wertpapierfirmen sowie den Betrieb tradi-
tioneller Börsen und alternativer Handels-
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plätze. Zwar sorgte die MiFID für Wettbe-
werb bei diesen Dienstleistungen und 
brachte den Anlegern zahlreiche Auswahl-
möglichkeiten und niedrigere Preise. Aber 
die Finanzkrise offenbarte auch signifikan-
te Defizite. 

Deshalb sind von der EU bereits 2014 Vor-
schläge für die Überarbeitung der Richt-
linie über Märkte für Finanzinstrumente 
(MiFID 2)6) finalisiert worden. Diese haben 
das Ziel, die Finanzmärkte effizienter, wi-
derstandsfähiger und transparenter zu ma-
chen und den Anlegerschutz zu stärken. 
Mit den nationalen Gesetzen zur Finanz-
marktnovellierung trägt der Gesetzgeber 
der Umsetzung der EU-Vorgaben jetzt 
Rechnung.

Diese kurze Einführung zeigt bereits, dass 
die regulatorische Agenda 2017 für Ge-
schäftsführung und Aufsichtsorgane wei-
ter prall gefüllt bleibt. Fragen zu den 
 aktuellen Geschäftsmodellen stellen sich 
insbesondere bei den angebotenen Wert-
papierdienstleistungen. Die umzusetzen-
den organisatorischen Neuerungen für die 
Produktgovernance, die erweiterten Auf-
zeichnungspflichten sowie die neuen Re-
gelungen für die Zuwendungen belasten 
die bereits angespannte Ertragslage der 
Institute nicht nur einmalig, sondern auch 
laufend. 

Zudem droht Ungemach auf der Emitten-
tenseite beim bilateralen Handel. Da kann 
schnell eine für MiFID relevante Handels-
plattform entstehen – mit allen Folgen, 
etwa für die Vor- und Nachhandelstrans-
parenz. Gesetzeskonformität ist das A und 
O einer ordnungsmäßigen Geschäftsfüh-
rung. Bei Verstößen sind signifikante Sank-
tionen vorgesehen und schon Mängel in 
den Kontrollen und Verfahren können 
SREP-Zuschläge für den ICAAP/OpRisk 
nach sich ziehen, ganz abgesehen von Re-
putationsschäden in Form von Vertrauens-
verlusten bei den Kunden.

Nationale Ebene – Gesetze und 
Verordnungen

FMSA-Neuordnungsgesetz: Mit diesem 
Artikelgesetz7) wird vor allem die erforderli-
che Neuordnung der Bundesanstalt für Fi-
nanzmarktstabilisierung (FMSA) umgesetzt. 
Die Änderungen im SAG waren erforderlich, 
weil seit Anfang 2016 der sogenannte 
 Europäische Einheitliche Abwicklungsaus-
schuss (SRB) die Aufgaben zur Abwicklung 

beziehungsweise Sanierung von Banken 
unter EZB-Aufsicht übernommen hat. Die 
KWG-Änderungen betreffen die Vorgaben 
für die Institutsvergütungsverordnung und 
darin zu regelnde Bestimmungen über die 
Ausgestaltung von sogenannten Rückforde-
rungsvereinbarungen für variable Vergü-
tungen. Weiterhin wird klargestellt, dass 
Mitglieder des Aufsichtsorgans (Aufsichts- 
beziehungsweise Verwaltungsrat) aufgrund 
ihrer Kontrollfunktionen keine variable Ver-
gütung erhalten dürfen. Darüber hinaus ist 
festgelegt, dass die Institute für die CRR-
Offenlegungspflichten nur im Zusammen-
hang mit der Vergütungspolitik und -praxis 
alle Mitglieder des Aufsichtsorgans als so-
genannte Risikoträger zu behandeln haben. 
Schließlich werden die Erleichte rungen bei 
den Meldetatbeständen für die Millionen-
kreditmeldungen (erweiterter Kreditbegriff) 
bis zum 31. Dezember 2018 verlängert.

Anzeigenverordnung: Die Änderungen zur 
Anzeigenverordnung8) betreffen insbe-
sondere die Anzeigen der qualifizierten 
Be teiligungen (direkte oder indirekte 
Betei ligung von mindestens 10 Prozent). 
Nunmehr orientiert sich die Definition an 
der CRR und verlangt für die Berechnungs-
methodik vollständige Transparenz bis zur 
untersten Beteiligungsebene. Die Erhe-
bung der notwendigen Daten ist bei indi-
rekten Beteiligungen an Unternehmen je-
doch mit erheblichen Hürden verbunden 
oder gar nicht möglich, wenn keine Kon-
trolle über die zwischengeschalteten Un-
ternehmen existiert. 

Allgemeinverfügung zur Anordnung von 
Eigenmittelanforderungen für Zins-
ände rungsrisiken im Anlagebuch: In 
jüngster Zeit nutzt die BaFin verstärkt das 
Instrument der Allgemeinverfügung (zum 
Beispiel zur Sicherstellung der Rechtssi-
cherheit von Nettingvereinbarungen, zum 
Verbot des Retailvertriebs von Bonitätsan-
leihen oder des Handels mit finanziellen 
Differenzgeschäften (CfD)) und aktuell 
zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch 
(ZÄB).9) Die Allgemeinverfügung ist eine 
bindende hoheitliche Anordnung der Ba-
Fin, die für die angesprochenen Adressaten 
unmittelbare Rechtswirkung entfaltet. Das 
KWG ermächtigt die BaFin, Anordnungen 
für Institute einheitlich zu treffen, wenn 
die Institute ähnliche Risikoprofile aufwei-
sen oder ähnlichen Risiken ausgesetzt sind. 

Für das wesentliche Risiko aus der Fristen-
transformation treffen diese Vorausset-

zungen zu. Insoweit behandelt die Allge-
meinverfügung die Pflicht zur Unterlegung 
von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch 
(AB) in der Säule II. Dieses wesentliche 
 Risiko der Kreditinstitute findet bis dato 
grundsätzlich keine Berücksichtigung in 
den Kapitalanforderungen der Säule I. 
Nach den Leitlinien der European Banking 
Authority (EBA) zum aufsichtsrechtlichen 
Überprüfungsprozess (SREP)10) muss das 
Zinsänderungsrisiko im AB angemessen bei 
den Kapitalfestsetzung berücksichtigt wer-
den.

Pauschale Zuschläge

In Deutschland ist eine zeitgleiche Unter-
suchung und individuelle Kapitalfestset-
zung im SREP wegen der hohen Zahl der 
weniger bedeutenden Institute nicht mög-
lich. Deshalb kommen für die Ermittlung 
des Kapitalzuschlags für das ZÄB pauscha-
le Zuschläge zur Anwendung. Die sich 
nach der Baseler Zinsschockmethode er-
mittelte höchste negative Barwertverän-
derung wird ins Verhältnis zu den risikoge-
wichteten Positionen nach der CRR (RWA) 
gesetzt. Die Kapitalzuschläge reichen von 
0 bis 2,6 Prozentpunkte. 

Nach der Allgemeinverfügung dürfen beim 
vorzuhaltenden Kapital für das ZÄB auch 
die § 340f HGB oder § 26a KWG a.F. Reser-
ven zur  Unterlegung herangezogen wer-
den. Die Berechnungen sind erstmals zum 
Stand 31. Dezember 2016 vorzunehmen 
und dann vierteljährlich zu melden. Hat 
ein weniger bedeutendes Institut seinen 
SREP-Bescheid erhalten, entfällt die Pflicht 
für einen Zuschlag nach der Allgemeinver-
fügung.

Festlegung der internen Limite

BaFin-Rundschreiben zu Risikopositio-
nen gegenüber Schattenbanken: Die von 
der EBA bereits vor geraumer Zeit veröf-
fentlichten Leitlinien zur Behandlung der 
Risikopositionen gegenüber Schattenban-
ken in der Säule II kommen nun mit dem 
Rundschreiben der BaFin zu diesen Kon-
zentrationsrisiken ab 1. Januar 2017 zur 
Anwendung.11) Das Rundschreiben defi-
niert, welche Adressen/Positionen als 
Schattenbankenrisiko zu erfassen sind und 
verlangt, dass Banken diese Konzentrati-
onsrisiken im Rahmen ihrer internen Re-
geln und Verfahren sachgerecht steuern 
und überwachen. Neben den Obergrenzen 
für die einzelnen Schattenbankenexposu-
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res haben die Institute eine Gesamtober-
grenze für alle Positionen gegenüber 
Schattenbanken festzulegen. 

Für die Festlegung der internen Limite sol-
len die Banken verlässliche und aktuelle In-
formationen über die Schattenbankunter-
nehmen heranziehen. Dazu zählen unter 
anderem Informationen zur Finanzlage des 
Schattenbankunternehmens einschließlich 
Eigenkapitalausstattung, Verschuldungs-
grad und Liquiditätsposition, Portfoliozu-
sammensetzung und notleidende Kredite 
sowie hierüber durchgeführte Kreditanaly-
sen, Anfälligkeit des Schattenbankunter-
nehmens gegenüber der Volatilität der 
 Vermögenspreise oder der Kreditqualität, 
Konzentration der Kreditvermittlungstätig-
keiten im Verhältnis zu anderen Geschäfts-
tätigkeiten oder zu Verflechtungen. Das 
 BaFin-Rundschreiben richtet sich nur an die 
weniger bedeutenden, nicht direkt von der 
Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsich-
tigten Kreditinstitute. Für die bedeutenden 
Institute gelten die EBA-Leit linien unmit-
telbar (vgl. Compliance Table der EBA).

Institutsvergütungsverordnung (IVV): Im 
August 2016 hatte die BaFin eine Über-
arbeitung der IVV und der dazu gehören-
den Auslegungshilfe zur Konsultation ge-
stellt.12) Mit insgesamt mehr als 70 Seiten 
Materialien zeigt sich, wie komplex die Re-
gelungen sind, auch wenn im KWG selbst 
nur wenige Vorgaben gemacht wurden. 
Schließlich ist die Überarbeitung der IVV 
der Umsetzung der EBA-Leitlinien für eine 
solide Vergütungspolitik geschuldet.13) 
Letztere umfassen 83 Seiten und gelten ab 
dem 1. Januar 2017. Wesentliche Neuerun-
gen der IVV betreffen unter anderem eine 
deutlichere Abgrenzung der Vergütungsar-
ten, das Proportionalitätsprinzip, die Rück-
forderung bereits ausgezahlter variabler 
Bestandteile (sogenannte Clawback-Klau-
seln) und Besonderheiten bei den Förder-
banken.
 
Im Dezember 2016 hat die BaFin mitge-
teilt, dass zwei der vorgesehenen Änderun-
gen in der IVV nicht weiterverfolgt wer-
den: die Identifizierung der Risikoträger 
für alle  Institute und die Berücksichtigung 
nachgeordneter Unternehmen in der 
Gruppenver gü tungs strategie, wenn für 
diese Unternehmen bereits sektorspezifi-
sche Vergütungsvorschriften existieren. 
Diese Korrektur beruht auf den zwischen-
zeitlich veröffentlichten Entwürfen zur 
Überarbeitung der Eigenmittelrichtlinie 

(Capital Requirements Directive IV – CRD 
IV). Anfang 2017 wurde ein neuer Entwurf 
der IVV veröffentlicht. Die angekündigte 
Finalisierung der IVV wird auf März 2017 
verschoben.

MaRisk-Novelle: Beibehaltung  
des Rundschreibenformates

MaRisk-Novelle: Bereits Anfang 2016 
wurde seitens der Aufsicht die 5. MaRisk- 
Novelle zur Konsultation gestellt.14) Dabei 
hat die Aufsicht den ihr nach dem KWG 
eingeräumten Weg, die MaRisk als Verord-
nung zu erlassen, nicht weiterverfolgt. 
Vielmehr wurde das Rundschreibenformat 
beibehalten. Diese Vorgehensweise ist wohl 
weitgehend den Einwänden der EZB-Auf-
sicht geschuldet, die an dem ursprünglich 
angedachten Verordnungscharakter deut-
liche Kritik geübt hatte. 

Die Überarbeitung konzentriert sich im 
Wesentlichen auf folgende Schwerpunkte: 
Verankerung des Baseler Papiers zur Risiko-
datenaggregation und zur Risikobericht-
erstattung15) in den MaRisk, solide Risiko-
kultur auf allen Unternehmensebenen als 
Teil eines wirksamen Risikomanagements 
und Anpassungen bei den Anforderungen 
an die Auslagerungen. Im Juni 2016 wurde 
den Verbänden ein inoffizieller weiterer 
Entwurf zur Verfügung gestellt. Entgegen 
den in der Branche verbreiteten Erwartun-
gen ist aber bis Jahresende 2016 noch kei-
ne finale Fassung zur MaRisk-Novelle ver-
öffentlicht worden.

Ana-Credit: Als Dauerbrenner für die re-
gulatorische Agenda erweist sich das Ana-
Credit-Kreditmeldeverfahren. Banken tun 
gut daran, dieser neuartigen Erhebungs-
methode auf Einzelkreditebene ausrei-
chend Beachtung zu schenken und das In-
strumentarium nicht nur als Hilfsmittel für 
Analysen der EZB oder anderer externer  
Institutionen zu betrachten. Tatsächlich 
wird ein sehr granularer Datensatz vorge-
halten, mit dem auch für interne Steue-
rungs- und Überwachungszwecke bedarfs-
gerechte Auswertungen auf verschiedenen 
Aggregationsebenen erstellt werden kön-
nen. Mit dem Ziel des „collect data only 
once“ sollten die für Ana-Credit erforderli-
chen Stamm- und Kreditdaten auch intern 
Potenzial für Synergien bieten (etwa Kre-
ditrisikomanagement, IFRS 9). 

Die entsprechende EZB-Verordnung tritt 
zum 31. Dezember 2017 in Kraft.16) Auf 

nationaler Ebene hat die Bundesbank den 
zirka 750 kleineren Banken merkliche 
 Meldeerleichterungen eingeräumt. Die 
verbindliche Testphase für die Meldungen 
soll im 4. Quartal 2017 erfolgen. Ab dem 
31. Januar 2018 gelten die ersten Berichts-
pflichten nach Ana-Credit. 

Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz: Aus 
einer übermäßigen Expansion der Kredit-
vergabe für die Finanzierung von Wohn im-
mo bilien, aus überbewerteten Wohn im mo-
bilienmärkten sowie aus nachlassenden 
Kreditvergabestandards können Gefahren 
für die Finanzstabilität ent stehen. Mit dem 
kurz vor Jahresende vom Bundeskabinett 
beschlossenen Regierungsentwurf des Fi-
nanzaufsichtsrechtergänzungsgesetzes soll 
diesen Risiken entgegengewirkt werden.17) 
Dazu werden der BaFin im KWG (§ 48u 
KWG-E) Instrumente an die Hand gegeben, 
mit denen sie die Neuvergabe von Wohnim-
mobilienkrediten bei Bedarf beschränken 
kann. Die Instrumente umfassen:

– eine Obergrenze für das Verhältnis zwi-
schen Darlehenshöhe und Immobilienwert 
(Loan-To-Value – LTV), 

– einen vorgegebenen Zeitraum, in dem 
ein bestimmter Anteil des Darlehens ge-
tilgt sein muss (Amortisationsanforde-
rung),

– eine Obergrenze für den Schuldendienst 
im Verhältnis zum Einkommen (Debt Ser-
vice Coverage Ratio – DSCR)

– eine Obergrenze für das Verhältnis zwi-
schen Gesamtverschuldung und Einkom-
men (Debt-To-Income – DTI). 

Vonseiten der Banken ist sicherzustellen, 
dass sie die genannten Informationen je-
derzeit abrufen und insoweit im Fall des 
Falles den Vorgaben der BaFin sachgerecht 
nachkommen können.

Rechtsunsicherheiten bei der Umsetzung 
der Wohnimmobilienrichtlinie

Das Gesetzespaket enthält darüber hinaus 
weitere Anpassungen im KWG und BGB. 
Diese sind darauf zurückzuführen, dass die 
im März 2016 erfolgte Umsetzung der 
Wohnimmobilienrichtlinie in Deutschland 
erhebliche Rechtsunsicherheiten im Hin-
blick auf die Anforderungen an die Kredit-
würdigkeitsprüfung nach sich gezogen 
hatte. Die Gesetzesänderungen sollen ei-
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nerseits weitere Klarheit verschaffen. Zum 
anderen wird eine Rechtsverordnungser-
mächtigung für die Klärung von Zweifels-
fragen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung 
eingeführt (§ 18a KWG). 

Finanzmarktnovellierung: Mit dem 1. Fi-
nanzmarktnovellierungsgesetz18) erfolgte 
Ende Juni 2016 die Umsetzung mehrerer 
europäischer Vorgaben wie zum Beispiel 
Marktmissbrauchsregelungen (MAD/MAR) 
oder Anforderungen an Zentralverwahrer 
(CSDR) und Informationspflichten für ver-
packte Anlageprodukte (PRIIP) in nationa-
les Recht. Damit soll die Integrität und 
Transparenz der Kapitalmärkte gestärkt 
und der Anlegerschutz verbessert werden. 

Die Anpassungen betreffen vor allem das 
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie 
das Kreditwesengesetz (KWG). Im WpHG 
ergeben sich Änderungen bei den Vorga-
ben zu Insiderhandel, Marktmanipulation 
und Ad-hoc-Meldepflichten. Neu ist, dass 
nunmehr die Ad-hoc-Publizitätspflichten 
in der unmittelbar geltenden Marktmiss-
brauchsverordnung MAR geregelt sind. 

Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz

Im KWG beziehen sich die Änderungen im 
Wesentlichen auf die Anpassungen im Zu-
sammenhang mit den Vorgaben der EU für 
die Zentralverwahrer und für die Basis-
informationsblätter für verpackte Anlage-
produkte. In beiden Gesetzen wurde der 
Katalog der Ordnungswidrigkeitstatbe-
stände deutlich erweitert und der Buß-
geld rahmen erhöht. An dieser Stelle ist 
 darauf hinzuweisen, dass diese Sanktions-
mechanismen in den nationalen Gesetzen 
auch die Ge- und Verbote der unmittelbar 
geltenden EU-Verordnungen MAR, CSDR 
und PRIIPs betreffen. Entgegen dem ur-
sprünglichen Plan werden die Regelungen 
im Zusammenhang mit PRIIPS nicht zum 
31. Dezember 2016 in Kraft treten – die 
EU-Kommission hat die Anwendungsfrist 
der PRIIP-Verordnung um ein Jahr bis An-
fang 2018 verlängert.19)

Das seit Dezember 2016 als Regierungs-
entwurf vorliegende 2. FiMaNoG20) hat die 
Umsetzung der weiteren Vorgaben von 
 MiFID II und MiFIR (Richtlinie und unmit-
telbar geltende Verordnung als Level-I-
Maßnahme sowie delegierte Richtlinie, 
 delegierte Verordnung als Level-II-Maßnah-
me), die Anpassungen aus der Verordnung 
über die Transparenz von Wertpapierfinan-

zierungsgeschäften (SFT-Verordnung (EU) 
Nr. 2015/2365) sowie aus der Benchmark-
Verordnung (EU) Nr. 2016/1011 in natio-
nales Recht zum Gegenstand. 

Wesentliche Änderungen betreffen hier 
vor allem das WpHG, da die Verhaltens- 
und Organisa tionspflichten im Zusammen-
hang neuen EU-Vorgaben aus der MiFID II 
angepasst werden. Zahlreiche Vorschriften 
des alten WpHG werden aufgehoben, weil 
deren Inhalte in der zukünftig unmittelbar 
geltenden Verordnung MiFIR oder in ande-
ren  unmittelbar geltenden Level-II-Vorga-
ben geregelt sind. 

Der organisatorische und technische Er-
füllungsaufwand ist für die Banken, die 
 Finanzdienstleistungen anbieten, erheblich 
und betrifft Aufzeichnungspflichten, Pro-
duktgovernance, Vermeidung von Inte-
ressenkonflikten und Einhaltung der 
 Zuwendungsregelungen im Rahmen der 
Best-Execution-Vorgaben. Weitere Anfor-
derungen umfassen die Berücksichtigung 
des Zielmarktes im Rahmen des Vertriebs 
sowie die Qualifikation der Mitarbeiter. 
Neu eingefügt werden darüber hinaus Vor-
schriften zur Überwachung von Positions-
limiten sowie Anforderungen an Daten-
bereitstellungsdienste. Die Änderungen im 
KWG beziehen sich im Wesentlichen auf 
die neuen Erlaubnistatbestände für das 
Betreiben eines organisierten Handels-
systems sowie das Erbringen von Datenbe-
reitstellungsdiensten.

MaComp-Konsultation: Die vorgeschla-
genen Anpassungen der MaComp21) vom 
 November 2016 resultieren weitgehend 
daraus, dass wesentliche Regelungen der 
alten Marktmissbrauchsrichtlinie nunmehr 
Eingang in die unmittelbar anzuwendende 
Verordnung MAR gefunden haben. Damit 
werden weitere Ausführungen dazu in den 
MaComp obsolet.

Zahlungsdienste und Geldwäscheverhin-
derung: Weitere für Banken relevante Ge-
setzesnovellen betreffen zum einen den 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der aufsichtsrechtlichen Vorschrif-
ten der 2. Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 
2).22) Die Novelle zielt darauf ab, Innovatio-
nen im Zahlungsverkehr zu fördern, die Si-
cherheit von Zahlungen zu verbessern und 
die Rechte der Nutzer von Zahlungsdienst-
leistungen zu stärken. Kontoführende Kre-
ditinstitute müssen regulierten Anbietern 
Zugang zu den im Onlinebanking geführ-

ten Zahlungskonten gewähren. Bei Zah-
lungsvorgängen über das Internet muss 
 zuvor eine sogenannte „starke Kunden-
identifizierung“ mit einer Legitimation über 
mindestens zwei Komponenten er folgen.

Zum anderen liegt ein Referentenentwurf 
vor, der die Umsetzung der Vierten EU-
Geldwäscherichtlinie sowie die Ausfüh-
rung der EU-Geldtransferverordnung und 
die Neuorganisation der Zentralstelle  
für Finanztransaktionsuntersuchungen zum 
Inhalt hat.23)

Europäische Ebene

EZB-Aufsicht/Single Supervisory Mecha-
nism (SSM) und neue Anforderungen: In 
der SSM-Verordnung24) wurde der EZB-
Aufsicht seinerzeit zugestanden, neben 
den vorhanden regulatorischen EU-Vorga-
ben bei Bedarf weitere Verordnungen zu 
er lassen, um ihren Aufgaben nachkommen 
zu können. Diese Möglichkeit hat die EZB 
zwischenzeitlich schon mehrfach genutzt. 
Unter anderem will sie mit der Verordnung 
zur Umsetzung von Optionen und natio-
nalen Ermessenspielräumen (ONDs) aus der 
CRR/CRD IV25) sicherstellen, dass die ONDs 
auch in den teilnehmenden Mitgliedsstaa-
ten harmonisiert ausgeübt werden. Neben 
den Verordnungen erlässt die EZB soge-
nannte Leitfäden/Leitlinien. 

Neben den Verordnungen erlässt die EZB 
sogenannte Leitfäden/Leitlinien. Diese Vor-
gaben sind nach den Veröffentlichungen 
der EZB – wie die EZB-Verordnungen – 
rechtsverbindlich. Insoweit tun die Banken 
gut daran, auch diese Vorgaben der EZB zu 
befolgen. Die Leitfäden sind als Hilfsmittel 
gedacht, das durch regelmäßige Aktuali-
sierungen weiterentwickelt wird, um die 
gewonnenen Erfahrungen aus der prakti-
schen Anwendung und die Erwartungshal-
tung der EZB-Aufsicht widerzuspiegeln. 
Jüngst hat die EZB zum Beispiel Konsulta-
tionen zu folgenden Leitfäden auf den 
Weg gebracht: Internal Model Methode 
IMM und A-CVA bei Kontrahentenrisiken, 
Leveraged Finance Transaktionen, Fit-und-
Proper-Einschätzung sowie Non-Perfor-
ming Loans (NPL). Für SSM-Banken ist die 
EZB insoweit ein wichtiger Player gewor-
den. Das betrifft nicht nur die Aufsichts-
tätigkeit selbst, sondern eben auch ihre 
Rolle als Regelsetzer/Regulierer.

Supervisory Review and Evaluation Pro-
cess – SREP: Die EZB beaufsichtigt aktuell 
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mehr als 120 Banken direkt. Alle anderen 
Kreditinstitute unterliegen weitgehend der 
Aufsicht durch die nationalen Aufsichtsbe-
hörden. Für alle Aufseher ist der Aufsicht-
liche Überprüfungs- und Bewertungspro-
zess (Supervisory Review and Evaluation 
Process – SREP) eine der Kerntätigkeiten 
zur Beurteilung und Messung der insti-
tutsindividuellen Risiken. Im Rahmen der 
Säule II beurteilen die Aufseher das indi-
viduelle Risikoprofil einer Bank aus vier 
verschiedenen Blickwinkeln: Geschäftsmo-
dell, Governance und Risikomanagement, 
die interne Kapitalausstattung (ICAAP) so-
wie die Liquiditäts- und Refinanzierungs-
situation (ILAAP). Dabei wird die in den 
EBA-Leitlinien umfassend erläuterte Me-
thodik des SREP kontinuierlich weiterent-
wickelt. 

Kapitalanforderungen und 
Kapitalempfehlungen

Aufseiten der EZB erfolgt der SREP für 
jede Bank fortlaufend durch die jeweiligen 
Aufsichtsteams. Der den Banken jeweils 
übermittelte SREP-Beschluss enthält die in-
dividuellen Kapital- und/oder Liquiditätsan-
forderungen für die Säule II gegebenen-
falls verbunden mit qualitativen Vorgaben 
zum Beispiel hinsichtlich der Governance 
oder der internen Kontrollsysteme. Die 
SREP Beschlüsse 2016 der EZB enthalten 
erstmals nicht nur Kapitalanforderungen 
für Säule 2 (P2R), sondern auch Kapital-
empfehlungen (P2G).26) Anders als die 
 Kapitalanforderung ist die Kapitalempfeh-
lung nicht bindend in Bezug auf Dividen-
denpolitik oder Vergütungsleistungen. Die 
EZB erwartet aber, dass die Banken auch 
die Empfehlung beachten.

Die bisherigen Säule-II-MaRisk-Prüfungen 
führten in Deutschland nur in Ausnahme-
fällen zu einem Kapitalaufschlag. Das ist 
seit 2016 anders. Jetzt erheben auch die 
nationalen Aufseher für nicht bedeutende 
Banken Kapitalzuschläge im Rahmen der 
Säule-II-SREP-Überprüfungen. Diese Ka-
pitalzuschläge sollen den nicht durch die 
Säule-I-Kapitalanforderungen abgedeck-
ten Elemen ten der Kredit-, Marktpreis- 
und operationellen Risiken sowie weiteren 
wesentlichen Risiken (sogenannter Säule-
1-Plus-Ansatz) Rechnung tragen. Dies 
 betrifft vor allem das Zinsänderungsrisiko 
im Anlagebuch. Darüber hinaus  können 
 SREP-Zuschläge auch auf identi fizierten 
Modellschwächen, die zu einer Risiko-
unterzeichung führen können, oder auf 
Kontroll-, Governance- oder Prozessmän-
geln beruhen. 

Die Schwerpunkte der EZB-Bankenaufsicht 
im SSM sollen 2017 folgende Bereiche um-
fassen27): 

– Überprüfung der Geschäftsmodelle und 
Bestimmungsfaktoren für die Ertragskraft 
von Banken – dies vor allem vor dem Hin-
tergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase; 

– potenzielle Risiken aus dem wachsenden 
Wettbewerb mit „Fintechs“ und Nichtban-
ken;

– Kreditrisiken und das sachgerechte Ma-
nagement beziehungsweise die Abwicklung 
von notleidenden Krediten. Hierzu hat die 
EZB einen Leitfadenentwurf vorgelegt, der 
EZB-Best-Practice-Empfehlungen sowie die 
Erwartungen der Aufsicht an die effektive 
Verwaltung und letztlich Verringerung des 

NPL-Bestands zusammenfasst.28) Der Leit-
faden formuliert die Anforderungen an die 
Entwicklung und Umsetzung von NPL-
Strategien, die neben quantitativen Zielen 
für einzelne Portfolios  einen ausführlichen 
Umsetzungsplan enthalten sollen. Neben 
Hinweisen für die  Berechnung von Wert-
minderungen und Abschreibungen gemäß 
internationalen Empfehlungen und zur Be-
wertung von Immobiliarsicherheiten ent-
hält der Leitfaden auch deutlich höhere 
Anforderungen an die Offenlegung von In-
formationen zu den NPL.

– Überprüfung der möglichen Auswirkun-
gen von IFRS 9 auf die Banken und des 
Stands der Vorbereitungen von Banken auf 
IFRS 9;

– Übermäßige Konzentrationen von Kre-
ditrisiken in bestimmten Bereichen, wie 
zum Beispiel bei Schiffskrediten;

– Überprüfung der Einhaltung der Grund-
sätze für die effektive Aggregation von Ri-
sikodaten und die Risikoberichterstattung;

– Überprüfung der internen Modelle der 
Banken zur Risikomessung und -beurtei-
lung mittels des Targeted Review of Inter-
nal Models (TRIM); 

– Überprüfung zur Bestandsaufnahme der 
ausgelagerten Aktivitäten der Banken und 
zur Untersuchung, wie die damit verbun-
denen Risiken (einschließlich IT-Risiken) 
gesteuert werden.

Eine einheitliche Abwicklungsinstitution

Single Resolution Board (SRB), MREL: 
Neben der einheitlichen Aufsicht hat die 
Bankenunion eine einheitliche Abwick-
lungsinstitution etabliert. Das SRB ist im 
Fall der Fälle die zuständige Behörde für 
die Abwicklung der direkt von der EZB 
 beaufsichtigten Banken und verwaltet zu-
gleich den europäischen Abwicklungs-
fonds. In diesem Zusammenhang soll das 
SRB die einzelnen Abwicklungspläne für 
die Banken erstellen und die individuellen 
MREL-Quoten festlegen. Nach Angaben 
des SRB wurden bis Ende 2016 mit 65 
 großen Bankgruppen MREL-Quoten und 
Abwicklungspläne besprochen.29) 

Im Abwicklungsfall soll mit dem MREL-Ins-
trumentarium sichergestellt werden, dass 
ausreichend Verbindlichkeiten herabge-
schrieben beziehungsweise in Eigenkapital 

Abbildung 1: Verschiebung des regulatorischen „Outputs“ der EBA
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umgewandelt werden können, um Verluste 
zu decken und dem Institut neues Eigen-
kapital zuzuführen, ohne den Steuerzahler 
zu belasten. Für 2017 stehen unter ande-
rem die MREL-Quoten auf Einzelebene so-
wie die Arbeiten an den neuen Gesetzes-
paketen der EU auf der Agenda.30)

Spannend bleibt, ob das Instrumentarium 
im Fall des Falles bei den ganz großen 
Banken tatsächlich zur Anwendung kommt 
oder ob letztlich nicht doch politische Lö-
sungen gesucht werden. 

EBA – state of Play RTS, ITS und Guide-
lines: Die Beiträge der letzten Jahre haben 
mehrfach verdeutlicht, in welchem Um-
fang die EBA in die Level-II-Regulierung 
eingebunden ist. Jetzt ist zu konstatieren, 
dass sie die ihr vom EU-Gesetzgeber etwa 
in CRD und CRR, BRRD aufgetragenen 
Pflichten zur Erstellung diverser techni-
scher Standards weitgehend abgearbeitet 
hat. Insoweit verschiebt sich der in der 
nächsten Zeit zu erwartende regulato-
rische „Output“ der EBA hin zu den Leit-
linien (Abbildung 1).

Diverse Leitlinien befinden sich derzeit in 
Konsultation, wie die Abbildung 2 ver-
deutlicht.

Unternehmensführung im Blick

Gerade das Thema Governance wird 2017 
für die EBA eine wichtige Rolle spielen. Mit 
der Überarbeitung der Leitlinien zur Inter-
nen Governance und zur Beurteilung der 
Eignung von Mitgliedern von Geschäftslei-
tung und Aufsichtsorgan sowie Inhabern 
von Schlüsselfunktionen soll das soge-
nannte Level Playing Field in Bezug auf eine 
solide Unternehmensführung innerhalb der 
EU weiter vorangetrieben werden.31) Die 
Leitlinien zur Internen Governance fordern 
klare und transparente Aufgabenverteilun-
gen und Verantwortungsstrukturen inner-
halb der Bank als Grundvoraussetzung für 
eine angemessene Risikokultur. Die Leit-
linien tragen den  Anforderungen aus dem 
„Modell der drei Verteidigungslinien“ 
Rechnung und konkretisieren insbesondere 
die Funktionen Risikomanagement, Com-
pliance und Innenrevision. 

In den Leitlinien zur Frage der Geeignetheit 
der Leitungsorgane werden die Er-
wartungen der Aufsichtsbehörden an 
 Geschäftsleitung, Aufsichtsorgan und die 
sogenannten Key Function Holders erwei-

tert und präzisiert: Wer eine solche Position 
ausfüllen möchte, muss seine individuelle 
(und kollektive) Eignung an einer ganzen 
Reihe von Kriterien messen lassen. Fach-
wissen und Erfahrungen sind dabei nur ein 
Element, der „gute Ruf“, Aufrichtigkeit und 
Integrität sowie Unabhängigkeit sind eben-
so wichtig. Die EBA hat ihren Leit linien 
 einen umfangreichen Katalog der wesent-
lichen Kompetenzen beigefügt, den die Ins-
titute bei Leitungsorganen voraussetzen 
sollten: Hier stehen vor allem die nicht ein-
fach zu beurteilenden sogenannten „Soft 
Skills“ auf der Agenda, zum  Beispiel Kom-
munikationsstärke, Kunden orientierung, 
Stressresistenz, Führungskompetenz und 
Teamfähigkeit oder Sitzungsleitung.32) Erst-
mals stellt die EBA auch Benchmarks zur 
Verfügung, die sich auf den für die Man-
datsausübung er forder lichen Zeitaufwand 
beziehen.33) Diese Benchmarks sollen in die 
Beurteilung mit einfließen. Ergänzt werden 
diese  Anforderungen durch den EZB-Leitfa-
denentwurf zur Beurteilung der fachlichen 
Qualifikation und persönlichen Zuverlässig-
keit.34)

CRR 2.0 und CRD IV revised, BRRD: Die 
im November 2016 von der EU-Kommission 
vorgelegten Änderungsvorschläge betref-
fen die Rechtsakte zu den Aufsichtsanfor-
derungen an die Institute (CRD IV und CRR) 
sowie die Sanierungs- und Abwicklungs-
richtlinie (BRRD) einschließlich der einheit-
lichen Abwicklungsverordnung SRM.35)

Im Mittelpunkt der Änderungen stehen die 
zuletzt im Baseler Ausschuss finalisierten 
Vorgaben zur Leverage Ratio, zur Net 
 Stable Funding Ratio (NSFR) sowie zur 
Messung der Marktpreis- und Kontrahen-
tenrisiken (Säule-I-Anforderungen).36) An-
zumerken ist an der Stelle, dass die derzeit 
in Basel sehr kontrovers diskutierten Ände-
rungen für die Messung des Kreditrisikos 
ebenso wenig Gegenstand des aktuellen 
EU-Bankenpaketes sind wie die noch nicht 
finalen Verfahren zur Messung des OpRisk. 
Die Änderungsvorschläge zu den Verbrie-
fungsregeln hatte die EU bereits im Herbst 
2015 im Zusammenhang mit den Aktivitä-
ten für die Kapitalmarktunion veröffent-
licht.

Eine verbindliche Leverage Ratio

Eine Leverage Ratio von 3 Prozent soll in 
der EU für alle Banken verbindlich werden. 
Allerdings gibt es insoweit Abweichungen 
zu Basel, als Ausnahmen für Förderkredite 

oder auch Garantien für Exportfinan-
zierungen vorgesehen sind. Offen ist 
 weiterhin die gesonderte Leverage Ratio 
für international systemrelevante Banken 
 (G-SIB).37)

Die NSFR dient der Begrenzung einer ex-
tensiven Fristentransformation. Für länger 
laufende Aktiva muss eine stabile Refinan-
zierung zur Verfügung stehen (1-Jahres-
Horizont). Die Untergrenze für die NSFR 
beträgt 100 Prozent. Leverage Ratio und 
NSFR stellen die Banken jedoch nicht kom-
plett vor neue Herausforderungen, da die 
relevanten Parameter und Daten bereits 
seit Längerem an die Aufsicht gemeldet 
werden müssen. Allerdings bilden die nun 
zu beachtenden harten Begrenzungen ent-
sprechende Hindernisse für die Auswei-
tung der Geschäftsaktivitäten oder die 
 Refinanzierungsstruktur mit entsprechend 
negativen Auswirkungen auf die nachhal-
tige Ertragskraft der Institute.

Deutlich mehr Anpassungsbedarf ergibt 
sich dagegen aus den neuen Vorgaben für 
die Ermittlung der Marktpreisrisiken. Das 
gilt zumindest für die Banken, bei denen 
die Positionen des Handelsbuchs (HB) eine 
wesentliche Rolle spielen. Aber auch die 
anderen Institute sind insoweit betroffen, 
als die Kriterien für die Abgrenzung von 
Anlagebuch- und Handelsbuchpositionen 
vollständig überarbeitet wurden. Jedoch 
hat man die Schwellenwerte für die An-
wendung der neuen Handelsbuchvorschrif-
ten deutlich angehoben (1. Schwellenwer-
te: keine Berücksichtigung der Positionen 
im Marktpreisrisiko; 2. Schwellenwert: 
 Berechnung der Marktpreisrisiken für 
 HB-Positionen nach den alten Standard-
verfahren). Wenn ein Institut den zweiten 
Schwellenwert aufgrund seiner umfang-
reichen HB-Positionen überschreitet, muss 
es zur Ermittlung der Zins- und Aktien-
risiken parallel den neuen, deutlich risiko-
sensitiveren Standardansatz anwenden, 
selbst wenn es eine Genehmigung zur Nut-
zung von internen Modellen hat. 

Wie schon bisher werden Währungs- und 
Rohwarenrisiken bei den Marktpreisrisiken 
erfasst, unabhängig davon, ob die relevan-
ten Risikopositionen dem Anlagebuch oder 
dem HB zugeordnet sind. Die Standardver-
fahren zur Ermittlung der Währungs- und 
Rohwarenrisiken sind ebenfalls überarbei-
tet und risikosensitiver ausgestaltet wor-
den. Die neuen risikosensitiveren Ansätze 
ziehen ganz überwiegend höhere Eigen-
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regime alle Kontrahentenrisiken mit dem 
neuen Standardansatz (SA-CRR) bei den 
Forderungen berücksichtigt werden. Das 
gilt selbst dann, wenn den Banken eine 
Genehmigung für das IMM vorliegt. Dem 
Proportionalitätsprinzip wird insoweit 
Rechnung getragen, als kleine Institute 
ihre Großkredite nicht mehr viertel-, son-
dern nur noch jährlich melden müssen.

Grundsätzlich positiv ist auch die Tatsache 
zu bewerten, dass die Effekte der Erstan-
wendung von IFRS 9 nicht sofort in vollem 
Umfang das regulatorische Eigenkapital 
belasten sollen. Will man aber eine konsis-
tente Anwendung der Übergangsregelun-
gen auf der Aktiv- und Passivseite sicher-
stellen, dann bedeutet das für die Institute 
einen erheblichen Mehraufwand mit um-
fangreichen Parallelrechnungen. Da muss 
die Frage erlaubt sein, ob der potenzielle 
Nutzen die Kosten tatsächlich deutlich 
überwiegt. Zudem haben die Erfahrungen 
der Vergangenheit gezeigt, dass die Phase-
in-Elemente für das regulatorische Kapital 
von den Märkten weitgehend ignoriert 
werden.

Die in der CRD-IV-Richtlinie vorgeschlage-
nen Änderungen betreffen unter anderem 
die Vergütungsregeln und die direkte Auf-
sicht über die (gemischten) Finanzholding-
gesellschaften. Weiterhin sind die Säule-II-
Kapitalanforderungen und -empfehlungen 

aus dem SREP sowie die Ausnahmen Ge-
genstand der Überarbeitung.

Die neuen Regeln sind zwei Jahre nach Fi-
nalisierung der Änderungen anzuwenden: 
nach derzeitigem Stand also frühestens 
2019. Für die neuen Kapitalanforderungen 
im Zusammenhang mit Marktpreisrisiken 
gibt es darüber hinaus eine sogenannte 
Phase-in-Periode von drei Jahren. 

Anwendung frühestens 2019

Während die europäische Variante der 
Bail-in-Anforderungen in der BRRD über 
die sogenannte MREL-Quote seit 2016 ins-
titutsindividuell geregelt ist, hat die EU-
Kommission vorgeschlagen, die internatio-
nal für die G-SIB vereinbarte generelle 
 Gesamtverlustabsorptionsquote (TLAC) in 
der CRR zu verankern, das heißt finale 
TLAC-Anforderungen von 18 Prozent der 
RWA und 6,75 Prozent der Leverage Ratio. 
Soweit Banken bail-in-fähige Verbindlich-
keiten von G-SIB halten, müssen diese vom 
jeweiligen Kapitalbestandteil abgezogen 
werden.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen in 
der BRRD sollen die bestehenden MREL-
Regelungen mit den nur für die G-SIB gel-
tenden TLAC-Anforderungen koordiniert 
werden.38) Anders als bei der MREL soll die 
TLAC-Quote im Wesentlichen mit nachran-
gigen Verbindlichkeiten erfüllt werden. Mit 
der Einbindung der TLAC-Vorgaben in das 
bestehende MREL-Regime will die Kom-
mission gewährleisten, dass TLAC und 
MREL bei den G-SIB weitgehend mit den 
gleichen bail-in-fähigen Instrumenten 
 erfüllt werden können. Daher ist eine Har-
monisierung der im nationalen Insolvenz-
recht festgelegten Rangfolge für die Ab-
schreibung beziehungsweise Umwandlung 
der Verbindlichkeiten im Bail-in-Fall ge-
plant. Die Richtlinie soll nach Finalisierung 
spätestens nach zwölf Monaten in natio-
nales Recht umgesetzt sein und ein halbes 
Jahr später für die Banken zur Anwendung 
kommen. Derzeit schlägt die EU-Kommis-
sion als Datum für die Anwendung der 
Richtlinie den 1. Juli 2017 vor – dies wird 
jedoch von den laufenden Verhandlungen 
auf europäischer Ebene abhängen.39) 

Internationale Ebene

Basel III.5/ Basel IV: Die Weiterentwick-
lung des Baseler Rahmenwerks stand 
schon 2016 auf der regulatorischen Agen-

kapitalanforderungen für die Unterlegung 
der Risiken nach sich. Allerdings wird den 
Instituten eine großzügige Einführungs-
phase gewährt. Final sollen die Vorgaben 
ab 2019 (zuzüglich Phase-in von drei Jah-
ren) zur Anwendung kommen. 

Standardansatz zur Ermittlung  
der Kontrahentenrisiken – komplexer

Höhere Eigenkapitalanforderungen bringt 
auch der neue und deutlich komplexere 
Standardansatz zur Ermittlung der Kontra-
hentenrisiken (SA-CCR) mit sich. Dem Pro-
portionalitätsprinzip wird insoweit Rech-
nung getragen, als Institute mit weniger 
umfangreichen Derivateportfolios einen 
vereinfachten SA-CCR anwenden dürfen. 
Die bisher meist angewendete Marktbe-
wertungsmethode sowie Standardmethode 
sollen dagegen entfallen. Die nur für kleine 
Institute relevante und in Deutschland 
kaum genutzte Laufzeitmethode wird mo-
difiziert.

Weitere Änderungen betreffen die Groß-
kreditvorschriften. Zum einen wird die 
 Bemessungsgrundlage für die Ermittlung 
der Großkreditobergrenze (25 Prozent) re-
duziert und umfasst nur noch das Tier-
1-Kapital. Zum anderen werden niedrigere 
Obergrenzen (15 Prozent) für Großkredite 
von G-SIB an andere G-SIB implementiert. 
Darüber hinaus müssen im Großkredit-

Abbildung 2: EBA-Leitlinien in Konsultation
Thema Datum Inhalt 

EBA/CP/2016/24 CRR/CRD IV 20.12.2016 Leitlinientwurf zur Überwachung bedeutender  
Zweigstellen

EBA/CP/2016/23 PSD2 07.12.2016 Leitlinientwurf zum Meldewesen über wesentliche  
Zwischenfälle nach PSD2

EBA/CP/2016/21 CRR/CRD IV 14.11.2016 Leitlinienentwurf zur PD- und LGD-Schätzung sowie der 
Behandlung von ausgefallenen Krediten

EBA/CP/2016/18 PSD2 03.11.2016

Leitlinienentwurf zu den erforderlichen Informationen  
für die Zulassung als Zahlungsinstitute und E-Geld-Insti-
tute und für die Registrierung als Service-Partner für 
Kontoinformationen

EBA/CP/2016/17 CRR/CRD IV 28.10.2016

Leitlinienentwurf zur Bewertung der Eignung der  
Mitglieder der Geschäftsleitung, des Aufsichtsorgans und 
den Trägern von Schlüsselfunktionen unter der Richtlinie 
2013/36/EU und der Richtlinie 2014/65/EU

EBA/CP/2016/16 CRR/CRD IV 28.10.2016 Leitlinienentwurf zur internen Governance

EBA/CP/2016/14 CRR/CRD IV 06.10.2016
Leitlinienentwurf zur Risikobewertung der Informations- 
und Kommunikationstechnologie (Information and  
Communication Technology – ICT) unter dem SREP

EBA/CP/2016/10 CRR/CRD IV 26.07.2016 Leitlinienentwurf zu den Kreditrisikosteuerungspraktiken 
und Accounting für erwartete Kreditverluste

EBA/CP/2016/09 CRR/CRD IV 26.07.2016 Leitlinienentwurf zu den Gruppen verbundener Kunden

Quelle: PwC
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da – zwischenzeitlich sind die Vorschläge 
zur Messung des Zinsänderungsrisikos im 
Bankbuch finalisiert worden.40) Alle in Ba-
sel final beschlossenen Vorgaben (Basel 
III.5) befinden sich auf der EU-Ebene – wie 
oben ausgeführt – in der Umsetzungspha-
se. Nun stehen vor allem noch die Rege-
lungen für die Messung des Kreditrisikos 
aus. Damit sollen die Risikosensitivität ge-
stärkt, aber auch die großen Schwankun-
gen bei der Messung der risikogewichteten 
Aktiva reduziert werden. Die Änderungs-
vorschläge betreffen daher nicht nur den 
Kreditrisikostandardansatz KSA. Vielmehr 
haben die Aufseher vorgeschlagen, dass 
alle Banken zukünftig einen KSA rechnen 
müssen, auch die Institute, die ein geneh-
migtes IRB-Verfahren (Internes Rating-
verfahren) zur Messung des Kreditrisikos 
nutzen. 

Nach der KSA-Methode müssen Banken in 
der Regel immer mehr Kapital für die Un-
terlegung von Kreditrisiken vorhalten als 
nach den komplexen IRBA-Verfahren.41) 
Insoweit ist die vorgesehene Kalibrierung 
des Output Floors zur Begrenzung der Va-
riabilität der Internen Modelle die ent-
scheidende Stellschraube für die regulato-
rischen Kapitalanforderungen. Ein schnel-
ler Abschluss der Verhandlungen ist noch 
nicht in Sicht. Die eigentlich für Anfang 
Januar 2017 angekündigte Einigung der 
Baseler Aufseher wurde kurzfristig ver-
schoben. 

Der Baseler Ausschuss wird nach der Fina-
lisierung von Basel III/IV nicht arbeitslos 
sein. Die Fragen rund um die Kapitalanfor-
derungen für Short-term-Verbriefungs-
produkte oder die regulatorische Behand-
lung von Staatsanleihen sind noch nicht in 
der Konsultation gewesen. Zusammen mit 
dem FSB legt der Baseler Ausschuss die 
 Liste der Global systemrelevanten Banken 
 G-SIB fest. Darüber hinaus hat das FSB in 
seinem Arbeitsprogramm für 2017 einen 
umfangreichen Maßnahmenkatalog veröf-
fentlicht, der unter anderem Analysen zu 
zentralen Gegenparteien, zu Investment-
funds, Verfehlungen in der Governance, 
Schattenbanken und Fintechs umfasst. 

Die regulatorische Agenda 2017 für Ban-
ken ist prall gefüllt. Da verwundert es 
nicht, dass die regulatorischen Risiken in 
der jüngsten EBA-Umfrage zur Risikoein-
schätzung neben dem niedrigen Zinsni-
veau und dem unsicheren wirtschaftlichen 
Umfeld von Banken und Marktbeobach-

tern als bedeutende Herausforderungen 
genannt werden. Weiterhin ist zu beob-
achten, dass Themen wie die Unterneh-
menskultur, die Governance und der Ver-
braucherschutz auf der Agenda weit oben 
stehen. Die Relevanz dafür kann nicht 
hoch genug bewertet werden, da neue 
technologische Entwicklungen bei den 
Zahlungsdiensten, auf digitalen Markt-
plätzen für die Kreditversorgung oder bei 
der Vermögensanlage darauf gerichtet 
sind, den Endkunden verbrauchernahe An-
gebote zu liefern.
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